
Corona: Die Stunde des Videoeinsatzes mit Skype und Co.?

Von Pr�sident des LG Dr. RALF K�BLER , Darmstadt

Der Einsatz von Videotechnik in gerichtlichen Verfahren ist sp�tes-
tens seit der vereinfachten Zulassung im Jahr 2013 auch ohne �berein-
stimmende Einwilligung der Verfahrensbeteiligten nach den meisten Ver-
fahrensordnungen mçglich. Durchgesetzt hat er sich allerdings bisher in
der Praxis nicht, sieht man von Verfahren mit Beteiligten im Ausland
ab. In der Corona-Krise werden in der Praxis zunehmend Stimmen
laut, persçnliche Anhçrungen in Betreuungs- und Unterbringungsver-
fahren nach dem FamFG mithilfe von Videotechnik durchzuf�hren.
Jenseits praktischer Mçglichkeiten dazu fehlt es an einer Rechtsgrundlage
daf�r. Und das eilige Corona-Gesetz des Bundestages v. 27.3.2020
greift das Thema leider nicht auf.

Nat�rlich macht es derzeit auch in der Abw�gung zwischen
unmittelbaren Gesundheitsgefahren und der Einschr�nkung per-
sçnlicher Freiheitsrechte Sinn, wenn nicht nur weitgehend auf
Gerichtsverhandlungen verzichtet wird, sondern wenn auch in
den freiheitsbeschr�nkenden Verfahren nach dem FamFG die
notwendigen persçnlichen Anhçrungen nicht face to face statt-
finden. Gewiss: Einerseits stellen viele psychiatrische Kliniken
Mundschutz, Handschuhe und Einmal-Kittel f�r Richterinnen
und Richter bereit (wenn sie dar�ber verf�gen). Andererseits
w�ren die �rzte froh, jedweden Besuch potenzieller Infektions-
quellen vermeiden zu kçnnen. Und ebenso w�rden Richterin-
nen und Richter sehr gerne auf die persçnlichen Kontakte bei
Anhçrungen verzichten, um sich selbst keinem Infektionsrisiko
auszusetzen.

Und nat�rlich hat die Problematik auch schon eine Fachdis-
kussion ausgelçst, deren Ausgangspunkt eine radikale Position
ist: Der nach den einschl�gigen Vorschriften f�r Betreuungs-
und Unterbringungsverfahren nur auf der Grundlage eines �rzt-
lichen Gutachtens mçgliche Verzicht auf eine persçnliche Anhç-
rung solle generell mçglich sein – das Gutachten sei entbehrlich,
weil die Infektionsgefahr i. S. des § 291 ZPO offenkundig und
allgemein bekannt sei.1 Dass dem im Hinblick auf den Schutz
der Freiheitsrechte der Betroffenen und die notwendige Einzel-
fallbetrachtung – auch angesichts der zun�chst eher abstrakten
Infektionsgefahr – widersprochen wird,2 ist aus der Sicht des
Vorsitzenden einer f�r Betreuungs- und Unterbringungsverfah-
ren zust�ndigen Beschwerdekammer zun�chst sehr beruhigend.
Allerdings sollte sich die Diskussion im Namen der Verh�ltnis-
m�ßigkeit vielleicht noch ein wenig differenzieren: Was ist mit

der Anhçrung durch Glasscheiben oder -t�ren hindurch, etwa
mit telefonischer Sprechverbindung? Mit telefonischer oder am
Ende schriftlicher Anhçrung, die auch noch besser als gar keine
Anhçrung sein d�rfte? In der Praxis gehen viele Gerichte den
Weg einer einstweiligen Anordnung, bei der eine Anhçrung zu-
r�ckgestellt und unverz�glich nachgeholt werden kann (§§ 301
Abs. 1, 332 FamFG). Aber was ist eigentlich „unverz�glich“ im
Lichte der Freiheitsrechte?

Wie w�re es denn mit der in vieler Privatleben l�ngst quasi
unabdingbaren Videotelefonie oder einer Videokonferenz?

Nach § 32 Abs. 3 FamFG soll das Gericht in geeigneten F�l-
len die Sache mit den Beteiligten im Wege einer Bild- und Ton-
�bertragung in entsprechender Anwendung des § 128a ZPO
erçrtern. § 34 FamFG schr�nkt dies ein: Das Gericht hat Betei-
ligte persçnlich anzuhçren, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben
ist. F�r Betreuungs- und Unterbringungssachen nach dem
FamFG ist dies in den §§ 278 und 319 FamFG der Fall. Danach
ist hier eine Videoanhçrung gesetzlich nicht vorgesehen.3

Es w�re nun ein Leichtes gewesen, im eiligen Corona-Gesetz
des Bundestages v. 27.3.20204 nicht nur die Unterbrechungsfrist
f�r Hauptverhandlungen in Strafsachen nach § 10 EGStPO si-
tuativ anzupassen, sondern auch eine gegebenenfalls zu befris-
tende Erg�nzung des FamFG vorzunehmen.

Etwa § 34 FamFG um einen neuen Abs. 1a zu erg�nzen, der
wie folgt h�tte lauten kçnnen:
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„Nach Ermessen des Gerichts ist es zul�ssig, dass sich die
oder der anzuhçrende Betroffene an einem anderen Ort aufh�lt
als das anhçrende Gericht. Die Anhçrung wird zeitgleich in Bild
und Ton �bertragen. Die �bertragung wird nicht aufgezeichnet.
Die Entscheidung �ber diese Form der Durchf�hrung der An-
hçrung ist unanfechtbar.“

Die Spezialvorschriften f�r die Anhçrung in Betreuungs-
und Unterbringungssachen, §§ 278 und 319 FamFG, h�tten
durch einen Verweis auf diese Vorschrift ebenfalls geçffnet wer-
den kçnnen.

�hnliche �berlegungen werden in der Praxis derzeit f�r An-
hçrungen in Strafvollstreckungssachen angestellt, f�r die Video-
konferenzen zwar prinzipiell zugelassen sind (§ 462 Abs. 2 S. 2
StPO), was aber nach obergerichtlicher Rechtsprechung f�r die
Ablehnung vorzeitiger Strafaussetzung zur Bew�hrung nicht gel-
ten soll. F�r die gerichtliche Entscheidung �ber Strafvollzugs-
maßnahmen zus�tzlicher freiheitsbeschr�nkender Art verweist
§ 121b StVollzG auf das Verfahren nach dem FamFG, das auch
f�r Betreuungs- und Unterbringungsverfahren nach dem BGB
und den L�nder-PsychKHGs anzuwenden ist.

Wer nun gleichwohl nachvollziehbar in Betreuungs- und
Unterbringungsverfahren Anhçrungen mit Videotechnik durch-
f�hren mçchte – und ich spreche hier nicht nur von der daf�r aus
Gr�nden des Fehlens entsprechender „Gegenstellen“ ungeeig-
neten „sicheren“, von den Landesjustizverwaltungen zur Ver-
f�gung gestellten Videotechnik, sondern durchaus auch von
kommerziellen Internetanbietern und der Nutzung �ber Mobil-
telefone und Tablet-PCs –, wird des juristischen Mutes bed�rfen,
im Wege einer situativ bedingten erweiternden oder analogen
Auslegung auch den Einsatz von Videotechnik f�r die persçnliche
Anhçrung nach § 34 FamFG ausreichen zu lassen. Warum eigent-
lich nicht, statt des vçlligen Verzichts auf Anhçrungen?

Nat�rlich besteht auch eine gewisse Hoffnung, dass die tech-
nische Einf�hrung und rechtliche Zulassung des �ber die dienst-
liche Kommunikationssoftware grunds�tzlich mçglichen und
sehr einfachen Video-Conferencings am gerichtlichen Arbeits-
platz endlich angegangen wird. Dies w�rde gewiss auch dem Vi-
deoeinsatz in Zivilverfahren nach § 128a ZPO sinnvollen Auf-
trieb verschaffen. Not macht erfinderisch, denn nach der Krise
wird die Justiz vor einem Berg zu erledigender Verfahren stehen.
Das scheint sicher.
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